
Wir liefern aufgrund unserer aktuellen AGB und dem 
Merkblatt Hinweise Anlieferung:

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
1.1  Lieferungen, Leistungen und Angebote der isofloc 
Dämmstatt GmbH erfolgen ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, ihrer 
Geltung wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an 
den Besteller vorbehaltlos ausführen.
1.2  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in 
diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
1.3  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2  Angebot – Angebotsunterlagen
2.1  Unser Angebot ist freibleibend und unverbindlich, soweit 
sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
Annahmeerklärungen und Bestellungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung. Geht diese dem Käufer nicht binnen 10 Tagen 
nach Auftragseingang zu, so gilt dies als Ablehnung des 
Antrags.
2.2  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urhe-
berrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, 
die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an 
Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung.

§ 3  Preise – Zahlungsbedingungen
3.1  Die Verkaufspreise für unsere Produkte sind der jeweils 
gültigen Preisliste zu entnehmen. Diese wird dem Besteller 
auf Verlangen zugesandt. Die angegebenen Preise enthalten 
noch nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese wird in der 
am Tag der Rechnungsstellung gültigen Höhe in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen. Sofern sich aus der Auftragsbestä-
tigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, 
einschließlich der üblichen Verpackung.
3.2  Transportverpackungskosten sowie die Kosten für die 
Anlieferung werden gesondert berechnet und ergeben sich 
aus der unter Ziff. 3.1 genannten Preisliste.
3.3  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung.
3.4  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die 
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsver-
zugs.
3.5  Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns schriftlich anerkannt sind. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht.

§ 4  Lieferzeit und Leistungszeit
4.1  Verbindliche Liefertermine oder Fristen müssen schriftlich 
vereinbart werden.
4.2  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung 
des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten.
4.3 Wir sind jederzeit zur Teillieferung und zur Teilleistung 
berechtigt.
4.4  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berech-
tigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weiterge-
hende Ansprüche bleiben vorbehalten.
4.5  Sofern die Voraussetzungen von Ziff. 4.4 vorliegen, geht 
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist.
4.6  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit 
der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von 
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften 
auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge 
eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller 
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der 
weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
4.7  Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; 
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist 
uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
4.8  Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
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beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.
4.9  Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede 
vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten 
Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
4.10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestel-
lers bleiben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang – Verpackung
5.1  Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung 
an die den Transport ausführende Person übergeben worden 
ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Wird 
der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so geht 
die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den 
Besteller über.
5.2  Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maß-
gabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenom-
men; ausgenommen sind Paletten. isofloc Dämmstatt GmbH 
wird ihrer Pflicht als Inverkehrbringer von Produkt- und Trans-
portverpackungen nach dem Abfallwirtschaftsgesetz gerecht 
und beauftragt einen anerkannten Entsorger mit der Annahme 
und Entsorgung dieser Verpackungen. Der Besteller hat die 
Möglichkeit, die Verpackungen bei einem Vertragspartner des 
Entsorgers kostenlos abzuliefern. Kosten für Abholung bzw. 
Containerstellung sind mit dem Vertragspartner auszuhandeln 
und werden vom Besteller getragen. Ebenso sind Kosten für 
die Entsorgung anderer, nicht von isofloc Dämmstatt GmbH 
gelieferten Verpackungen, vom Besteller zu tragen.

§ 6 Mängelhaftung
6.1  Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass 
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist, 
insbesondere die entdeckten Mängel innerhalb einer Woche 
schriftlich dem Verkäufer mitgeteilt hat.
6.2  Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach 
Wahl des Bestellers zur Nacherfüllung in Form der Mangelbe-
seitigung oder zur Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache 
berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, 
alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch 
erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort verbracht wurde.
6.3  Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach 
seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
6.4  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Ver-
tragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.
6.5  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in 
diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
6.6  Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des 
Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung 
auch im Rahmen von Ziff. 6.3 auf Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
6.7  Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, 
ist die Haftung ausgeschlossen. Wir haften insbesondere nicht 
für Schäden, die Dritten durch die mangelhafte Verwendung 
der gelieferten Ware durch den Besteller entstehen.
6.8  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 
Monate und beginnt mit dem Gefahrübergang.
6.9  Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach 
den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, 
gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7  Gesamthaftung
7.1  Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 
§ 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt ins-
besondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden 
gemäß § 823 BGB.
7.2  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber aus-
geschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick 
auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestell-
ten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung
8.1  Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor, bis alle 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der 
künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitigen 
oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. 
Die gilt auch, wenn einzelne oder sämtliche uns zustehende 
Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen und 
der Saldo gezogen und anerkannt ist.
8.2  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 

zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch 
uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten 
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der 
Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 
befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – 
anzurechnen.
8.3  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns 
der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit 
wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
8.4  Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im or-
dentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns 
jedoch bereits jetzt alle Forderungen, insbesondere die aus 
Werkvertrag, in Höhe des Faktur-Endbetrages (einschließlich 
MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräu-
ßerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und 
zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Insoweit erklären wir 
bereits jetzt die Annahme der Abtretung. Das gleiche gilt, wenn 
die Vorbehaltsware vom Besteller als wesentlicher Bestandteil 
in das Grundstück eines Dritten eingebaut wird. In diesem Fall 
wird auch das Recht auf Einräumung einer Sicherungshypo-
thek mit dem Range vor dem Rest abgetreten. Wir nehmen 
auch diese Abtretung an. Die uns vom Besteller im Voraus 
abgetretene Forderung bezieht sich auch auf den anerkannten 
Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den 
dann vorhandenen „kausalen“ Saldo.
8.5  Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt.
8.6  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Zahlungen
9.1  Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnungsstel-
lung ohne Abzug zahlbar. Wir sind auch bei anders lautender 
Bestimmung des Bestellers berechtigt, Zahlungen zunächst 
auf die Kosten, dann auf die Zinsen und schließlich auf die 
Hauptforderung anzurechnen.
9.2  Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den 
Betrag verfügen können.
9.3  Gerät der Besteller in Verzug, so sind wir berechtigt, 
von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe des von 
den Geschäftsbanken errechneten Zinssatzes für offene 
Kontokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
zu berechnen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der 
Besteller eine geringere Belastung nachweist.
9.4  Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kredit-
würdigkeit des Bestellers in Frage stellen, insbesondere einen 
Scheck nicht einlöst oder seine Zahlung auch gegenüber 
Dritten einstellt, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld 
fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. 
Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, Vorauszahlungen 
oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort
10.1  Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen.
10.2 Soweit der Besteller Kaufmann im Sinne des HGB, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, ist Berlin ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Wir behalten uns das 
Recht vor, den Besteller  
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
10.3  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

§ 11 Salvatorische Klausel
11.1  Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedin-
gungen oder eine Bestimmung im Rahmen einer sonstigen 
Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarun-
gen nicht berührt. Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen der isofloc Dämmstatt GmbH, Berlin.
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